
„Gutes Wohnen, aber wie?“
Kommunale Strategien im Umgang mit Wohnungsnot mit 

besonderem Blick auf betroffene Unionsbürger*innen

„VIELFALT, DIE BEWEGT“ EHAP PLUS NETZWERKTREFFEN

(BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES) | 10.- 11. DEZEMBER 2024

Moderator�
Note
Die angemessene Wohnraumversorgung für die Zielgruppe der Unionsbürger*innen in prekären Lebenslagen ist in vielen Kommunen eine große Herausforderung. In den letzten Jahren haben sich bestimmte Wohnprojekte etabliert, die versuchen den Menschen ein sicheres Obdach zu bieten. Wir wollen auf (einige) diese Praxisbeispiele blicken und Schlussfolgerungen ziehen. 

2 Schritten – 1. Möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was Wohnen bedeutet und ein paar theoretische Ausführungen dazu machen, welche Dimensionen eigentlich angesprochen werden und sehr häufig aber auch nicht bei der Planung von Hilfsleistungen überhaupt nicht adressiert werden.

Im zweiten Schritt 
�
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• Annäherung an diese Frage durch 
ihre Negation

• Theoretisierungsansatz von 
Somerville (2013): 
multidimensionales Konzept von 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit

• Häufig decken Hilfsmaßnahmen 
lediglich die materielle Dimension   
ab („Dach über den Kopf“), was    
aber vergessen wird: 

Was ist gutes Wohnen?



Zitat Somerville 2013: 384 [eigene Übersetzung]

„Obdachlosigkeit ist nicht nur eine Frage der fehlenden Unterkunft oder des 
fehlenden Wohnsitzes, eines fehlenden Daches über dem Kopf. Sie beinhaltet 
Entbehrungen in verschiedenen Dimensionen - physiologisch (Mangel an 
körperlichem Komfort oder Wärme), emotional (Mangel an Liebe oder Freude), 
territorial (Mangel an Privatsphäre), ontologisch (Mangel an Verwurzelung in der 
Welt, Anomie) und spirituell (Mangel an Hoffnung, Mangel an Sinn). Es ist wichtig, 
diesen mehrdimensionalen Charakter zu erkennen, nicht zuletzt, weil 
Obdachlosigkeit nicht einfach durch die Bereitstellung von Ziegeln und Mörtel 
behoben werden kann - all die anderen Dimensionen müssen angesprochen 
werden, wie z. B. materieller Komfort, befriedigende Beziehungen, eigener Raum, 
ontologische Sicherheit und Selbstwertgefühl.“ 
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Ergänzende Beobachtungen aus meiner 
biografieanalytischen Promotionsforschung

• Mehrmalige und sehr frühe Erfahrungen des Wohnraumverlusts (bspw. durch 
Zwangsräumungen) bereits in der Kindheit und im weiteren Lebensverlauf -> 
großes Bedürfnis nach Stabilität und Wohnsicherheit

• Narrationen über familiale Armut, einfache Behausungen (Ausstattung, Zustand, 
Wohnungsgröße etc.), Bedeutung des Gartens für die Subsistenzwirtschaft

• Ethnische Segregation der Rom*nja: Leben im Abseits & Ausschluss von den 
Institutionen der Mehrheitsgesellschaft sowohl in Herkunfts- als auch Zielländern
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Moderator�
Note
Versuche diese Stabilität herzustellen, polnischer Interviewpartner, der nach der Reovierung eines Hauses in einem Dorf bei Köln versucht dieses Haus zu kaufen. Es scheitert jedoch an der Finanzierung, weil ihm keine Bank einen Kredit geben will.

Transformation in den 90er Jahren – durchschlagen großer Bevölkerungsgruppen in der Wendezeit vom Staatssozialismus hin zum Kapitalismus. Durchschnittliche Inflation in Polen in 1990: 787,09 %

Ca. 50% meiner Interviewpartner*innen haben sich laut Selbstauskunft als Rom*nja bezeichnet/vorgestellt. Trennung im Raum sehr typisch, was sich in zahlreichen Gesellschaften wiederfindet. 

Beschreibungen von ärmlichen Wohnverhältnissen (alte Bausubstanz, beengte Verhältnisse, mangelhafte Infrastruktur, abgelegene Orte,…)
Ivo: Traumatische Erzählung von einem Haus-/Wohnungsbrand
Geringes Familieneinkommen: Großer Raum nehmen Erzählungen von (fehlenden) Mahlzeiten/Essen; Gelegenheitsjobs der Eltern
Tendenziell „einfachere“ Schul- und Berufsausbildungen
Frühes Mitarbeiten, um Lebensunterhalt zu sichern (Ivo, Nedko)
Aufgrund von Armut (alleinerziehende Mutter) ins Kinderheim gekommen (bspw. Emilio) 
�
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Kommunale Strategien im Umgang 
mit von Wohnungsnot betroffenen 
Unionsbürger*innen
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„Durchgeführt werden diese Räumungen von der „Task Force 
Problemimmobilien.“ Sie existiert in Duisburg seit 2014 unter 
Beteiligung verschiedener lokaler Behörden, u.a. dem Dezernat 
für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung der Stadt Duisburg, dem 
Rechtsamt der Stadt Duisburg, der Berufsfeuerwehr Duisburg, 
dem TÜV Nord, der Polizei Duisburg sowie dem Amt für Soziales 
und Wohnen der Stadt Duisburg. Alleine in Duisburg Hochfeld 
wurden nach unserem Kenntnisstand seit 2021 zehn Häuser mit 
insgesamt knapp 500 Bewohner*innen geräumt. Das geschieht 
zumeist mit Verweis auf Brandschutzgründen und einer akuten 
Gefährdungslage der Bewohner*innen der Problemimmobilie. 
(Manolova et al. 2024: 10 ff.)

Prekarität auf dem Wohnungsmarkt: 
„Schrott- und Problemimmobilien“

Moderator�
Note
Insgesamt gibt die Stadt Duisburg an (Stand März 2022), auf diesem Wege 96 Hausbegehungen durchgeführt und die Nutzung von 79 Häusern untersagt zu haben (Rat der Stadt Duisburg 2022).“ 

Multiple Prekarisierung – Zur Lebenslage osteuropäischer Migrant*innen
in urbanen Sozialräumen. Am Beispiel der beiden Duisburger Stadtteile Hochfeld und Marxloh
Polina Manolova, Thorsten Schlee und Lena Wiese

Barzahlungen an Vermieter*innen;
● Nebenkostenabrechnungen, die von Vermieter*innen nicht oder nur verzögert erstellt werden. Beides erschwert Nachweispflichten und den Zugang zu sozialen Leistungen;
● Kündigungen, die per WhatsApp oder per Sprachnachricht ausgesprochen werden;
● Druck auf und Bedrohung von Mieter*innen, die ihre Wohnung verlassen sollen;
● Häufiges (widerrechtliches) Betreten des privaten Wohnraums
�



Georg-August-Universität Göttingen28.01.2025 7

„Die Rechtsprechung hat verschiedene Aspekte dieser kommunalen Verpflichtung weiter herausgearbeitet: Dazu 
gehört, dass es keiner vorher bestehenden örtlichen Zuständigkeit bedarf. Es ist diejenige Kommune zur 
Unterbringung verpflichtet, in der die Obdachlosigkeit auftritt beziehungsweise in der die obdachlose Person 
Unterbringung begehrt. Es ist nicht auf die letztmalige Unterkunft oder Meldeadresse abzustellen, vielmehr ist 
die Gefahr an den tatsächlichen Aufenthaltsort der obdachlosen Person gebunden. Dies gilt auch für 
ausländische Staatsangehörige“ (Engelmann 2022: 20)

Ordnungsbehördliche Unterbringung durch die Kommunen 
(Polizei- und Gefahrenabwehrrecht)
Beseitigung einer akuten Gefahrenlage für ‚unfreiwillig 
obdachlose‘ Personen (Gefährdung des Grundrechts 
Gesundheit, körperliche Unversehrtheit als Gefahr für 
öffentliche Sicherheit) durch Unterbringung

Sozialrecht: SGB II und Hilfen zur 
Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 

Aber: Ausschlüsse für EU-Bürger*innen 
ohne sozialrechtliche Ansprüche.

Zwei Säulen der gesetzlichen Grundlage für die Unterstützung 
& Unterbringung von wohnungslosen Personen

Moderator�
Note
Karl-Heinz Ruder – Rechtsgutachten der BAG W

I. Freiwillige Obdachlosigkeit
Freiwillig obdachlos sind diejenigen Personen, die – gleichgültig aus welchen Gründen – mit einem
Leben unter freiem Himmel mehr oder weniger einverstanden sind. Diese nehmen ihr Grund- und
Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2
Abs. 1 GG) wahr. Die freiwillige Entscheidung für diese Lebensform bzw. der Aufenthalt im Freien stellt kein strafbares Verhalten und damit auch keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.

Unfreiwillige Obdachlosigkeit
Obdachlos im polizei- und ordnungsrechtlichen Sinne ist – so die herrschende Polizeirechtslehre – derjenige,„der nicht Tag und Nacht über eine Unterkunft verfügt, die Schutz vor den Unbilden des Wetters bietet, Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse lässt und die insgesamt den
Anforderungen an eine menschenwürdige Unterkunft entspricht und der mit diesem
Zustand nicht einverstanden ist“(h.L.,vgl.z.B. VGH BW, VBlBW 1996, 233).



�



Unterbringung von wohnungslosen EU-Bürger*innen 
wird lokal unterschiedlich praktiziert

• Pauschale Abwehr/Verweigerung der ordnungsrechtlichen Unterbringung
• Befristung der Unterbringung auf wenige Tage/Wochen
• Einziges Angebot: Fahrkarte ins Heimatland/Überbrückungsleistungen
• Dokumentiert für HH: Verlustfeststellungen der Freizügigkeit durch die ABH
• Unterbringung im Rahmen von Winternotprogrammen/humanitäre 

Ausnahmen/Einzelfallentscheidungen in Abhängigkeit von deservingness
• Aber auch: „Lediglich 17,1 Prozent der kreisfreien Städte und ein Viertel der 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden gaben an, dass sie den Personenkreis 
ohne derartige enge Befristungen unterbringen.“ (vgl. Busch-Geertsema et al. 
2019: 120)
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Moderator�
Note
„Trotz des bestehenden Anspruchs von EU-Bürger*innen ist in der Anwendung des Gesetzes keine klare Linie festzustellen, denn durch die länderspezifische Verfasstheit der Ordnungsbehördengesetze fehlt eine bundesweit einheitliche Regelung. Bisweilen wird die Unterbringung mit Hinweis auf den fehlenden Anspruch auf Sozialleistungen abgelehnt; andernorts wird auf fehlende Zuständigkeit verwiesen; häufig wird vorrangig angeboten, die Kosten für die Rückreise in das Herkunftsland
zu übernehmen.“ (Schirmer 2023: 6)
�



„Seit 2021 findet eine 
ordnungsrechtliche Notunter-
bringung wohnungsloser EU-
Bürger*innen durch die Stadt 
Kassel statt, wenn die nächtliche 
Temperatur weniger als 5 Grad 
beträgt“ (Kloke 2023: 2)

Georg-August-Universität Göttingen28.01.2025 9

Beispiel: Erfrierungsschutz als humanitäre 
Ausnahme

Moderator�
Note
Quelle: https://www.soziale-hilfe-kassel.de/wp-content/uploads/2023/11/SH-aktuell-98-web.pdf�



„Falls Wohnungslosigkeit nicht verhindert werden kann, 
greift der Rechtsanspruch auf ordnungsrechtliche 

Unterbringung. (…) Zugang zur kommunalen 
ordnungsrechtlichen (Not-) Unterbringung wird unter 

denselben Voraussetzungen wie Deutschen auch 
wohnungslosen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 

gewährt. Um dies zu gewährleisten, wird das Personal in 
zuständigen Stellen und Behörden rassismus- und 

diskriminierungskritisch fortgebildet. Die unterschiedlichen 
Bedarfe der Menschen im Wohnungsnotfall werden dabei 

berücksichtigt. (…) Die Zusammenarbeit an den 
Schnittstellen zwischen ordnungsrechtlicher Unterbringung 

und den Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII wird verbessert“
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Aus dem Nationalen Aktionsplan gegen 
Wohnungslosigkeit (S.23):

Moderator�
Note
Formuliert als Leitlinie Nr. 4

Situation wohnungs- und obdachloser Menschen mit (familiärer) Einwanderungsgeschichte sowie insbesondere nicht-
deutsche Unionsbürgerinnen und -bürger

Menschen mit (familiärer) Einwanderungsgeschichte haben häufiger prekäre (Unter-)Mietverträge, erleben öfter rassistische Ausgrenzung bei der Wohnungssuche und bei Nachbarschaftskonflikten und erhalten weniger Unterstützung bei
drohender Wohnungslosigkeit. Informations- und Beratungsangebote sind ihnen seltener als Men-
schen ohne (familiäre) Einwanderungsgeschichte bekannt und sie stehen zudem oftmals nicht aus-
reichend mehrsprachig zur Verfügung.

Bei nicht-deutschen Unionsbürgerinnen und -bürgern, die für die Aufnahme einer bestimmten
Tätigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt einreisen, ist die Unterkunft in einigen Fallgruppen an
die Beschäftigung gekoppelt. Dies ist sowohl in der Saisonarbeit der Fall wie auch zum Beispiel in der
Fleischverarbeitung oder in der Baubranche. Sobald die Beschäftigung freiwillig oder unfreiwillig
endet, entfällt damit auch die Unterbringung. Verbleiben die Beschäftigten nach Beendigung der
Tätigkeit in Deutschland, führt dies in vielen Fällen zur Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit.
Nach den Untersuchungen im Rahmen der Wohnungslosenberichterstattung des Bundes
befanden sich unter den befragten wohnungslosen nicht-deutschen Menschen aus EU-Staaten
16 Prozent polnische und 13 Prozent rumänische Bürgerinnen und Bürger; zusammen mit den
bulgarischen wohnungslosen Staatsangehörigen (5 Prozent) machten sie insgesamt 34 Prozent aus.

Gerade wohnungslose Personen mit ost- und südosteuropäischer Staatsangehörigkeit leben vielfach unter besonders prekären Verhältnissen und sind überwiegend obdachlos. Zudem weisen Untersuchungen wie durch die Dokumentationsstelle Antiziganismus (Dosta) darauf hin, dass vielen Roma oder Menschen, die dafür gehalten werden,
oft schon der bloße Zugang zum Wohnungsmarkt verwehrt wird. Ergänzende Nennungen im Rahmen der For-
schung zum ersten Wohnungslosenbericht 2022 weisen zudem darauf hin, dass teilweise Personen aus den osteuropäischen Staaten Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Lettland der Zutritt zu Notunterkünften aufgrund fehlender
Leistungsansprüche und/oder gültiger Ausweispapiere verwehrt wird. Rechtlich zu unterscheiden ist jedoch zwischen Ansprüchen auf Sozialleistungen und der gesetzlichen Verpflichtung von Kommunen zur „Gefahrenabwehr“ bei dro-
hender Obdachlosigkeit.
�
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Modellprojekt in Hamburg: Wohnangebot 
und arbeitsmarktintegrative Leistungen 

Moderator�
Note
Sie galt als Mustervorhaben der Sozialbehörde: die „Pension für zugewanderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der EU“. Nun hat die Stadt das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt am 31. Oktober vorzeitig beendet. Das geht aus einem Schreiben von Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) an die Bürgerschaftsfraktionen hervor.
Es habe sich gezeigt, „dass die konzeptionellen Annahmen in der Projektdurchführung in geringem Umfang umgesetzt werden konnten“, begründet die Sozialsenatorin ihre Entscheidung. „Auch die beabsichtigten arbeitsmarktpolitischen Wirkungen sind nur in geringem Umfang eingetreten.“ Kosten und Nutzen würden eine Fortführung des Angebots nicht rechtfertigen.
Die Pension mit insgesamt 22 Plätzen sollte die Not von Menschen insbesondere aus Osteuropa lindern, die auf der Suche nach Arbeit nach Hamburg kommen und hier auf der Straße landen – etwa weil sie ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen entfliehen. Gleichzeitig erhoffte sich die Stadt „zusätzliche Arbeits- und Fachkräfte für Branchen, die einen besonders hohen Bedarf aufweisen“, schreibt Schlotzhauer. Voraussetzung für einen Platz in der Pension waren deshalb unter anderem „hinreichende Deutschkenntnisse“ sowie „schulische und berufliche Bildung oder Arbeitserfahrung“.
Wer diese Kriterien erfüllen konnte, bekam für sechs bis zwölf Wochen kostenlos Unterkunft und Beratung – eine Zeitspanne, die Fachleute von Anfang an als zu klein kritisierten. Tatsächlich, so die Behörde, blieb rund ein Drittel der insgesamt 89 Projektteilnehmenden länger als zwölf Wochen in der Pension. Verantwortlich für die längeren Aufenthaltszeiten dürfte vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Hamburg sein, wie weitere Zahlen der Stadt verdeutlichen: Von den Bewohner:innen, die dazu „freiwillige Angaben“ gemacht hätten, konnte nur „knapp die Hälfte in eine neue Unterkunft vermittelt werden“, heißt es in dem Schreiben.
Laut Sozialbehörde waren die beiden Standorte der Pension „durchschnittlich lediglich zu zwei Dritteln ausgelastet“. Es habe sich gezeigt, „dass die konzeptionell vorgesehene Zielgruppe der arbeitsmarktnahen Personen nicht oder nur in sehr kleinem Umfang als Projektteilnehmende identifiziert werden konnte“, erklärt dazu die Sozialsenatorin. Zudem „suchten sich die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner auch nach intensiver Beratung ggf. selbstständig eine Beschäftigung“ – meist im „Bereich der prekären Beschäftigung“. Probleme von Teilnehmenden – etwa Sucht oder andere Erkrankungen – hätten sich zudem „bei einem erheblichen Teil“ erst nach der Aufnahme in die Pension herausgestellt. Mit anderen Worten: Die Behörde hat ihr Projekt offenbar an der Realität der Betroffenen vorbeigeplant.
Fachleute hatten jahrelang erfolglos für eine Pension für Zugewanderte gekämpft, erst kurz vor der Bürgerschaftswahl 2020 machten sich SPD und Grüne die Forderung zu eigen. Im April vergangenen Jahres startete dann endlich das Modellprojekt. Ein Jahr später präsentierte die Sozialbehörde erste Zahlen in der Bürgerschaft. Sie zeigten auf, dass die Stadt oftmals gar nicht wusste, was aus den Teilnehmenden wird. Hinz&Kunzt hat im Oktober beispielhaft über einen Schichtarbeiter berichtet, der nach seinem Aufenthalt in der Pension für Zugewanderte auf der Straße landete – weil es keinen Wohnraum für ihn gab.
Zuletzt lebten nur noch drei Menschen in der Pension, erklärte die Sozialbehörde auf Hinz&Kunzt-Nachfrage. Zwei seien nach der Schließung zu ihren Kindern in eine andere deutsche Stadt gezogen, einer in eine Unterkunft des Winternotprogramms, so ein Sprecher. Die Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit, neben dem Hamburg Wellcome Center der Stadt zuständig für die Durchführung des Projekts, wollte sich zum vorzeitigen Projektende nicht äußern: Sie verwies an die Sozialbehörde.
�
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Fragen und Feedback:
christian.hinrichs@uni-goettingen.de 
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